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Werburger Waldbad

Schwimmbad

Werburger Waldbad - © Touristikgemeinschaft Wittekindsland Herford e.V.

Spass für die ganze Familie!

Das Werburger Waldbad liegt an der Bussche-Münch-Straße in Spenge-Mitte. Das
wunderschöne Freibadgelände umfasst rd. 18.000 qm Fläche und wurde im Juni
2015 frisch saniert wiedereröffnet.

Das Schwimmbecken des Waldbades hat jetzt eine Größe von 25 mal 16 Meter.
Es wird durch das Becken des Sprungbereichs inklusive einem Drei-Meter-Turm
und einem Ein-Meter-Sprungbrett ergänzt. Der neue Nichtschwimmerbereich hat
eine Größe von 18 mal 15 Meter. Beide Becken sind über Treppen zu erreichen.
Das gesamte Schwimmbad ist jetzt barrierefrei – über einen Lift können Menschen
mit Behinderungen ins Wasser kommen. Das Kinderplanschbecken mit einem
Durchmesser von etwa 12 Metern liegt eingebettet in die Liegewiese.

In direkter Nachbarschaft befinden sich eine Sporthalle, ein Bolzplatz, eine Skater-
Anlage und eine vom TuS Spenge betriebene Tennis-Anlage mit 8 Spielfeldern.

Weitere Infos: www.werburger-waldbad.de

Weitere Infos:
Immer wissen, was fährt - eine kostenlose Nummer für alle Fälle: Unter
08006 50 40 30 erhalten Bus- und Bahnkund*innen in NRW rund um die Uhr
Tarifinformationen, Fahrplanauskünfte und mehr.

Preisinformationen:
Preis Erwachsener 3,50 EUR
Preis Kind 1,70 EUR
Preis ermäßigt 1,70 EUR
Preis ermäßigt gilt für

Adresse:
Bussche-Münch-Straße
32139 Spenge

 https://www.werburger-waldbad.de/

Autor:
Biologische Station Ravensberg im Kreis
Herford e.V.

Organisation:
Touristikgemeinschaft Wittekindsland Herford
e.V.
http://www.wittekindsland.de/

QR-Code scannen und diese Seite offline
speichern, mit Freunden teilen und mehr.

https://s.et4.de/DlQBd
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Für Auszubildende, Studenten, Schüler über 15 Jahre, Angehörige
der Bundeswehr u. des Ersatzdienstes, Schwerbeschädigte mit einer
Erwerbsminderung von 50 % und darüber, Sozialhilfeempfänger (Empfänger von
Hilfe zum Lebensunterhalt), Arbeitslosengeld- und Arbeitslosenhilfeempfänger
sowie Inhaber des "Wittekindpasses" gelten die jeweiligen Bestimmungen für
Kinder von 7 – 15 Jahre.

Öffnungszeiten:
Wochentag Uhrzeit

Montag 06:30 - 08:00
12:00 - 20:00

Dienstag bis Freitag 06:30 - 20:00

Samstag bis Sonntag 09:00 - 19:00


